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Gebührenliste per 1.1.2025   

 EURO 
   
Aufnahmegebühr  
für ordentliche und unterstützende Mitglieder  500,00 
   
Mitgliedsbeitrag für ordentliche Mitglieder 

a.) Landesfachverbände 
Für jeden Mitgliedsverein im LFV pro Kalenderjahr**  11,00 
Mindestmitgliedsbeitrag  pro Kalenderjahr** 110,00 

b.) Assoziierte Verbände 
Beitrag für alle Mitgliedsvereine des Assoziierten Verbandes  
 unabhängig von der Anzahl pro Kalenderjahr** 220,00 
Zusätzlich Betrag pro Personenmitgliedschaft des  
 Assoziierten Verbandes: pro Kalenderjahr** 0,22 

c.) Tanzsportklubs  
Für jedes aktive, ordentliche, ausübende, vollzahlende  
Mitglied bzw. Vorstandsmitglied des Klubs pro Kalenderjahr** 11,00 
Mindestmitgliedsbeitrag (entspr. 10 Mitgl.beitr.) pro Kalenderjahr** 110,00 
Für jedes unterstützende Mitglied des Klubs pro Kalenderjahr** 0,90 

 
**Zum Zeitpunkt der Aufnahme wird neben der Aufnahmegebühr auch der Mindestmitgliedsbeitrag verrechnet. 
Mit der nächstfolgenden Aufforderung zur Bekanntgabe der Mitgliederzahlen wird ein die 
Mindestmitgliedsgebühr übersteigender Betrag für das laufende Jahr quartalsweise aliquotiert anhand der 
gemeldeten Mitgliederzahl nachverrechnet.     

     
Mitgliedsbeitrag für unterstützende Mitglieder pro Kalenderjahr 55,00 
      
1 Jahresstartlizenz je Person, ausgen. Formation, inkl. ÖTSV-Ausweis  

(elektronisch) und aller Services (Klubwechsel, Partnerwechsel, etc.)   50,00 
 
1 Jahresstartlizenz für eine Formation   200,00 
 inkl. ÖTSV-Ausweis als Dokument, inkl. aller Services und ÖTSV-Ausweise (elektronisch) 
 für jedes Teammitglied  
    
1 WR/TL Jahreslizenz-Erstausstellung je Person,    30,00 
 inkl. ÖTSV-Ausweis (elektronisch)    
 
 Teilnahme an einer Wertungsrichter:innen-Schulung    70,00 
 Teilnahme an einer Turnierleiter:innen-Schulung   35,00 

Werden mehrere Schulungen pro Kalenderjahr besucht (z.B. WR und TL oder  
mehrere WR/TL-Schulungen) beträgt der maximale Betrag 70 EUR pro Jahr. 

    
 Nichtvorlage des ÖTSV-Ausweises beim Turnier   20,00 
 Gebühr wird beim Turnier erhoben und fällt dem Ausrichter zu    
    
 Unentschuldigtes Fernbleiben   50,00 
 eines gemeldeten Paares bei einem Turnier    
  
 Rückversetzung gem. TO §11/6. auf den letzten Platz wegen  
 Übertretung der Schrittbegrenzung   100,00 
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Für nicht zeitgerecht geleistete Zahlungen (innerhalb eines Monats ab 
Rechnungsdatum) werden 10% Säumniszuschlag berechnet. 
  
Sämtliche Formulare finden Sie auf der Homepage des ÖTSV 
www.oetsv.at im Servicebereich: 
(https://www.tanzsportverband.at/download/?submenu=Service) , 
Wertungsrichter- und Turnierleiterausweise, Wertungsrichter- und 
Turnierleiter-Jahreslizenzen sind direkt in der ÖTSV Geschäftsstelle 
anzufordern.     
Leistungsnadeln werden von der Geschäftsstelle automatisch an die 
Klubs versendet.     


